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RID:  16. Tagung der Ständigen Arbeitsgruppe des RID-Fachausschusses 

(London, 20. bis 23. November 2023) 
 
 
 
Thema:  Identifizierung des Wagens und gegebenenfalls des Großcontainers, 

Tankcontainers oder ortsbeweglichen Tanks im Beförderungspapier 
 
 
 
Antrag Belgiens 
 
 
 

ZUSAMMENFASSUNG 
 

Erläuternde Zusammenfassung: Fortsetzung der bei der Gemeinsamen Tagung 
begonnenen Diskussionen über die 
Hinzufügung eines zweiten Satzes in 
Unterabschnitt 5.4.0.1 oder 5.4.0.2 betreffend 
die Identifizierung des Wagens. 

 
Zu treffende Entscheidung:  Entscheidung, ob diese Ergänzung in 

Unterabschnitt 5.4.0.1 oder 5.4.0.2 erfolgen soll. 
  Entscheidung, ob auch die Identifizierung der 

Großcontainers, Tankcontainers oder 
ortsbeweglichen Tanks im Beförderungspapier 
vorgesehen werden soll. 

 
Damit zusammenhängende Dokumente:  informelle Dokumente INF.36 und INF.43 der 

Gemeinsamen Tagung im März 2023 
  informelles Dokument INF.6 der Gemeinsamen 

Tagung im September 2023 
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Original: Französisch 

https://unece.org/sites/default/files/2023-03/ECE-TRANS-WP15-AC1-2023-BE-INF.36.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2023-03/ECE-TRANS-WP15-AC1-2023-BE-INF.43.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2023-08/ECE-TRANS-WP15-AC1-2023-GE-inf-06.pdf
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Einleitung 
 
1. Bei der Gemeinsamen Tagung im März 2023 wurde auf der Grundlage der informellen 

Dokumente INF.36 und INF.43 die Aufnahme eines zweiten Satzes in Unterabschnitt 
5.4.0.1 vorläufig in eckigen Klammern angenommen: 
 
["Die in diesem Kapitel vorgeschriebenen Angaben in Bezug auf die beförderten 
gefährlichen Güter müssen während der Beförderung so verfügbar sein, dass die Güter 
je Wagen/Fahrzeug/Schiff und der Wagen/das Fahrzeug/das Schiff, in dem diese 
befördert werden, in den Dokumenten identifiziert werden können."] 
 
Die WP.15 hat sich im Mai 2023 für diese Änderung ausgesprochen. 

 
2. Im informellen Dokument INF.36 war diese Ergänzung ursprünglich für den Unterabschnitt 

5.4.0.2 vorgeschlagen worden, um bei Verwendung eines elektronischen 
Beförderungsdokuments die Verbindung zwischen dem Beförderungsdokument und dem 
Wagen/Fahrzeug/Schiff, mit dem die gefährlichen Güter befördert werden, 
sicherzustellen. 

 
3. Bei der Gemeinsamen Tagung im September 2023 hat die Gemeinsame Tagung auf der 

Grundlage des informellen Dokuments INF.6 der IRU schließlich beschlossen, diesen 
Satz in Unterabschnitt 5.4.0.2 aufzunehmen, d. h. nur im Zusammenhang mit der 
Verwendung eines elektronischen Beförderungsdokuments, wie dies ursprünglich im 
informellen Dokument INF.36 vorgesehen war. 

 
4. Darüber hinaus gab es Diskussionen über die Notwendigkeit, den Begriff "Fahrzeug" im 

ADR durch "Beförderungseinheit" zu ersetzen. Diese Diskussion sollte bei der WP.15 im 
November 2023 fortgesetzt werden. 

 
5. Die Vertreterin Belgiens kündigte an, dass sie der Ständigen Arbeitsgruppe des RID-

Fachausschusses ein Dokument mit dem Ziel vorlegen werde, diese Ergänzung in 
Unterabschnitt 5.4.0.1 beizubehalten und die Möglichkeit der Identifizierung von 
Großcontainern, Tankcontainern oder ortsbeweglichen Tanks aufzunehmen, was der 
derzeitigen Praxis entspricht. 

 
Antrag 
 
6. Der Unterabschnitt 5.4.0.1 erhält folgenden Wortlaut (neuer Text ist in Fettdruck 

dargestellt, Änderungen gegenüber dem bei der Gemeinsamen Tagung angenommenen 
Satz sind in Fettdruck und unterstrichen dargestellt): 
 
"5.4.0.1 Sofern nichts anderes festgelegt ist, sind bei jeder durch das RID geregelten 

Beförderung von Gütern die in diesem Kapitel jeweils vorgeschriebenen 
Dokumente mitzuführen. 
 
Die in diesem Kapitel vorgeschriebenen Angaben in Bezug auf die 
beförderten gefährlichen Güter müssen während der Beförderung so 
verfügbar sein, dass die Güter je Wagen, Großcontainer, Tankcontainer 
oder ortsbeweglichen Tank und der Wagen und gegebenenfalls der 
Großcontainer, Tankcontainer oder ortsbewegliche Tank, in dem diese 
befördert werden, in den Dokumenten identifiziert werden können." 
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Begründung 
 
7. Die Angabe der Kennzeichnung des Wagens und gegebenenfalls des Großcontainers, 

Tankcontainers oder ortsbeweglichen Tanks im CIM-Frachtbrief entspricht der derzeit 
üblichen Praxis. 

 
8. Frankreich hatte die Gemeinsame Tagung auf die Notwendigkeit aufmerksam gemacht, 

in Kapitel 5.4 des RID/ADR/ADN alle Fälle vorzusehen, die bei der Entwicklung 
elektronischer Beförderungsdokumente zu berücksichtigen sind. Belgien schlägt daher 
vor, die Kennzeichnung des Großcontainers, Tankcontainers oder ortsbeweglichen Tanks 
in Kapitel 5.4 aufzunehmen, damit diese Information bei der Umstellung auf die papierlose 
Dokumentation nicht verloren geht. 

 
9. Belgien ist der Ansicht, dass dieser Satz in Unterabschnitt 5.4.0.1 aufgenommen werden 

kann, da dies für den Eisenbahnverkehr bereits der derzeitigen Praxis für 
Papierdokumente entspricht (siehe Beispiele in der Anlage). 

  



OTIF/RID/CE/GTP/2023/8 

 4 

Anlage 
 

Beispiele für Beförderungspapiere 
 
Beispiel 1 
 

 
 
Beispiel 2 
 

 

 
__________ 


